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Vernehmlassung zur Teil revision des Fernmeldegesetzes (E-FMG) 

Sehr geehrte Frau Bundesratin 

Sehr geehrte Da men und Herren 

Mit Schreiben vom 11. Dezember 2015 hat das UVEK im Auftrag des Bundesrats die Ver­

nehmlassung über die Vorlage zur Teilrevision des Fernmeldegesetzes (FMG} - nachfol­

gend die ,Revisionsvorlage" oder ,E-FMG"- erëffnet. 

Mit dem vorliegenden Vernehmlassungsbeitrag aussern wir uns innert angezeigter Frist: 

1. Vernehmlassungsinteresse 

Ais in der Schweiz ansassiger Anbieter von Fernmeldeinfrastrukturen und Fernmelde­

diensten sind wir von der Revisionsvorlage direkt betroffen. 

Wir haben in den letzten Jahrzehnten in erheblichem Mass zur Versorgung der Schweiz 

mit Breitbandkommunikationsinfrastrukturen und -diensten beigetragen. Wir sind damit 

mitverantwortlich für die aktuelle digitale Fitness unseres Landes. Diesen Beitrag leisteten 

wir in zunehmend ais unfair empfundenem Wettbewerb mit der Swisscom (Schweiz) AG 

(nachfolgend ,Swisscom"). 

Wir stellen uns diesem Wettbewerb mit einem Bundesunternehmen auch weiterhin, weil 

wir überzeugt sind, dass der mit dem Fernmeldegesetz 1998 eingeschlagene Weg der 

Gewahrleistung einer starken infrastrukturellen Grundversorgung und dem dazu notwen­

digen lnfrastrukturwettbewerb grundsatzlich der richtige ist. Wir stellen aber fest, dass 

dieser lnfrastrukturwettbewerb mit zunehmender Marktmacht der Swisscom und deren 

ungebremster Expansion in neue, an der ursprünglichen Tatigkeit anknüpfende Geschafts ­

felder (z.B. TV-Programmveranstaltung, Big Data Services, Smart Metering, E-Health , etc.) 

mit dem aktuellen FMG nicht mehr nachhaltig gewahrleistet ist . 

Dazu ist beachtlich, dass die kommunikative Grundversorgung in der Schweiz über eine 

Vielfalt verschiedenster strategischer und betriebswirtschaftlicher Konzepte sowie ver­
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schiedenster Unternehmen erfolgt. Diese HeterogeniUit der Swisscom-Wettbewerber darf 

nicht durch ein zentralisiertes, vertikal zwischen lnfràstruktur- und Dienstleistungsânge­

bot vollstandig integriertes Unternehmen des Bundes gefahrdet werden. Dieser Gefahr­

dung kann in Zukunft nicht .allein mit wettbewf;!rbsrechtlichen Mitteln begegnet werden . 

Ais die korrekten pnd zielführenden Regulierungsgetasse erachten wir vielmehr einerseits 

das Fernmeldegesetz und andererseits das Telekommunikationsunternehmungsgesetz (SR 
784.11). ' . 

Wir nehmen nachfolgend nur zu denjenigen Revisionsvorschlagen Stellung, die unsere 

Geschaftstatigkeit dire kt betreffen. 

2. Zur Etappierung der Fernnieldegesetzrevision 

Die Revisionsvorlage ist gem~ss Vernehmlassungsschreiben vom 11. Dezember 2015 le­

diglich der "erste Schritt", welchen der Bundesrat in seinem Fernmeldebericht VOilJ 19. 

November 2014 zur Entwicklung im schweizerischen Fernmelde_markt und 11 ZU den damit 

verbundenen gesetzgeberischen Herausforderungen" vorsieht. Bereits in den Fernmelde­

berichten 2010 und 2012 m~chte der Bundesrat _in vielerlei Hinsicht solchen regulatori ­

schen Handlungsbedarf a us. 

Wir teilen c;lie Ansicht des Bundf;!srats, dass dies~ gesetzgeberischen Herausforderungen 

tatsachlich bestehen, folglich ~ir auch mit dem Bundesrat einig sind, dass das FMG (und 

aui:h das TUG) zu revidieren sind, wenn die ebenfalls beabsichtigte, weiterhin positive 

Entwicklung im schweizerischen Fernmeldemarkt zum Ziel genommen wird. 

Anlasslich der lnfrastrukturkommissionssitzung von economiesuisse am 15. Februar 2016 

wurde ~uf die Frage, wann dann der 11 Zweite Schritt" gëmacht werden würde, seitens des 

UVEK/BAKOM geantwortet, dieser ware kaum noch in' dieser legislatur zu erwarten. Diese 

Zeitplanung passt mit den eben zitierten Feststellungen und Zielsetzungen èles Bundesrats 

nicht zusammen . 

Die Revision eines Fernmeldegesetzes, in welchem zukünftig alle Faden zusammenlaufen, 

die - unbestritten -ais Grundlage einer digitalisierten modernen Privat- und Geschafts­

welt dienen, ist für die betroffenen Unternehmen, das Parlament, dië Parlqmentskommis­. . . 
sionen und die Verwaltung eine komplexe und teure Angelegenheit. Ob es sich dabei um 

eine Teil- oder Totalrevision handelt, spielt keine Rolle. 

Es ist deshalb für uns bereits aus rein ëkonomischen Gründen unverstandlich, weshalb der 

Bundesrat den betroffenen Unternehmen und vor allem auch dem Parlament in zwei auf­

einanderfolgenden Legislaturperioden zwei zeitintensive, technisch komplexe Revisions­

vorlagen prasentieren will. 

Wenn Regulierungsbedarf vom Bundesrat anerkannt ist, dann_ soli dieser in eine":! Durch ,. 

gang effizient und kor:nplett abgewickelt werden. Zu dieser generellen Forderung, Gesetz ­

gebungsprozesse effizient zu gestalten, kommt das zeitliche Element hinzu: 

', 
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Die Revisionsvorlage ist einerseits eine ,Aufraumaktion" (rund die Halfte der 41 Positio­

nen der Revisionsvorlage sind redaktioneller Natur) u~d die Ausdehnung der Verwal­

tuhgskompetenzen; andererseits werden aber dennoch mar~tstrukturelle Themen mitge­

nommeri, wie z.B. die generëlle Regulierung des Zugangs zu allen passiven lnfrastrukturen 

ungeachtet einer Marktbeherrschung und ' eines Fernmeldedienst~ngebots des l;ig~nti.)­

mers, die konzeptionell eigentlich in den ,zweiten Schritt" (bzw. zu den , heissen Eise_n") ­

gehôren . Derart materiel! wesentliche Themen werden damit voraussichtlich über die ' 

nachsten 10 Jahre permanent das Parlament beschafti_gen. Die Gefahr. i~t gross, dass mit 

einem solchen Vorgehen eine Regulierungsmüdigkeit provoziert wird (die aus de.r Sicht 

eines Parlamentariers auch nachvollziehbar ist), J.md damit selbst für die Bewalirung der 

heutigèn Marktsituationen wichtige Regulierungsentscheide, z.B. Regulierungsmôglichkei­

ten im Zusammenhang mit erst ~ukünftig !'!ntst~hen~f;!n Machtpo~ition~n von Swisscom 

bzw . deren Tochtergesellschaften insbesondere beim Zugang auf ihr mH-Netz oder beim 

Zugang zu mobilen Nutzerdaten, gar .nicht mehr oder dann viel zu spat gefallt werden. Das 

ist unbedingt zu verhindern . 

Grundsatzliche Forderung: Wir f9rdern zur Schonung staatlicher und privater Ressourcen 

deshalb die vollstandige Integration der im ,zweiten Schritt" vom Bundesrat gemass 

Fernmeldebericht vom 19. November 2014 geplantèn Rëvisionspunkte in die aktuelle 

Revisionsvorlage. 

3. 	 Positionen 

3.1 	 Gesetzgeberischer Handlungsbedarf in _Bezug auf die Handhabung von Markt­

_beherrschung 

a) . 	 Der Bundesrat hat im Fernmeldebericht vom 19. November 2014 die gesetzge ­

berischen Herausforderungen solide und pr~~ise e.valuiert. l;s f!;!hlt aqer eine 

Auseinandersetzung mit mittel- . bis langfristig drohenden Gefahren für das 

nachhaltige Überleben des lnfrastrukturwettbewerbs, d.h. insbesondere für die 

Gewahrleistung des Wettbewerbs beim physischëri Zugang zum Internet. 

b) 	 Es fehlen konkrete Massnahmen, wie i) mit der schieichend zunehmenden Do­

minanz von Swisscom auf allen Telecom-Markten sowie ii) mit der von ihr seit 

der tiberalisierung des Fernmeldemarktes im derzeitigen ex post-Regime konse ­

q.uent praktizierten regulatorischen Verzôgerurigstaktiken in Zukunft LJmgegan­

gen wird. Gleiches gilt für die Revisionsvorla.ge. Es sind mindestens die gesetzli ­

chen Môglichkeiten zu schaffen, dass der Bundesrat in Zukunft auf Verordnungs­

stufe den Zugang zum ~lasfasernetz von Swisscom regulieren kann, welches 

sukzessive auf der Basis von lnfrastrukturen des alten Doppelader-Metaii­

Leitungsneties entstanden ist und weiter entsteht. Es ist nic~t nachvollziehbar, 

dass die Revisionsvorlage gerade zu diesem Themenkreis nichts enthalt. 

3 



c) Anstatt e~n umfangreich~s neues Regulierungskonzept mit einer teilweise unver­

sUindlichen und unprazisen Mischung aus ex ante-, ex post- und ex officio­

Eiementen umzusetzen, sollte aus unserer Sicht am bestehenden Netzzugangs­

regime (Art. 11-11b FMG) grundsatzlich festgehalten werden. Bis auf die fehlen~ 

de gesetzliche Grundlage, Streitsituationen klar und schnell erledigen zu kënnen, 

hat sich diese ex ppst-Systematik in der Praxis bewahrt; die Problematik der Ver­

. zëgerung liesse sich leicht lësen, indem Entscheidungen des Regulators die auf­

schiebende Wirkung per Gesetz entzogen wird. Namentlich die vorgeschlagene 

Neudefinition des Eingriffsinstrumentariums (Toolbox) auf Gesetzesstuf(:! und 

die Aufblahung und Verkomplizierung der Rechtsverfahren unter Aufgabe des 

VerhandlungspriiT)ats ist a us unserer Sicht jedoch nicht nëtig sowie- vor âllem­

nicht zielführend, werin es darum geht, die Swisscom zukünftig effizienter uriter 

Kontrolle zu bringen oder zu halten. Wie bereits oben aus~eführt, ware dazu 

vorzusehen, da~~ der_Gesetzgeber an den Bundesrat mindestens die Kompetenz 

delegiert, den vollstandig entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss (Art. 

11 Abs. 1 Bst. a FMG) von der Kupfer- auf die Glasfasertechnologie auszuweiten. 

Gesetzgebungste·chnisch ware dies zu bewerkstelligen, indem i) die legaldefini­

tion von Art. 3 B·st. dbls FMG am Ende mit dem Zusatz ,und/oder der Glasfaserlei~ 
tung" erganzt wird und ii) Art. 11 Abs. 3 FMG mit dem Zusatz ,Namentliçh ent­

scheidet er t:larüber, çlass bzw. wann neben der Doppelader-Metallleitung auch 

~lasfaserleitungen dem vollstandig entbündelten Zugang zum Teilnehmeran­

schluss zu unterstellen sind." versehen wird. 

d) Grundsatzlich positiv zu werten ist çler Ansatz, dass die Vorlage in verschiedenen 

Bereichen dem Bundesrat die Mëglichkeit erëffnet, im Fa li eines unerwünschten 

Marktergebnisses rechtzeitig und an~emessen eingreifen zu kënnen. Dieses fle­

xible und im Ergebnis auf Gesetzesstufe auch deregulierende Vorgehen ent­

spricht einem ausgewiesenen Bedürfnis des dynamischen Telekommunikations­

sektors. Ais sehr gefahrlich erachten wir jedoch die ersatzlose Streichung der all­

gemeinen Delegationsnorm in Art. 11 Abs. 3 FMG. Diese Streichung ermëgliGht 

es Swisscom in Zukunft noch mehr wie bisher, in Zugangsverfahren die Gesetz­

massigkeit von Verordnungsrecht anzuzweifeln und dem Verordn.ungsgeber 

Kompetenzüberschreitung v~rzuwerfen. Erstaunlich ist, dass gerade bei der zu.. 

gangsregulierung eine allgemeine Delegationsnorm gestrichen wird, wenn man 

bede"nkt, dass die Revisionsvorlage anson~ten an über 30 Stellen dem Bundesrat 

Kompetenzen mit der Begründung delegiert, dass in einem derart dynamischen 

und technischen Bereich wie der Telekommunikation rasch adaquate lësungen 

gefunden werden müssten. Mit Blick auf den geltenden Art. 11 Abs. 3 FMG hat 

das Bundesgericht ,eine weite Übertragung von Rechtsetzungsbefugnissen" an 

den Bundesrat erkannt (BGE 13111 13 E. 6.2 und E .. 6.5.2). An diesem Prinzip ist 

zwingend festzuhalten und damit auch an Art . 11 Abs. 3 FMG. 
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3.2 Primat von Branchenlosungen 

Die Revisionsvorlage sieht ihn verschiedenen Bereichen Regulierungen vor, zu welchen 

heute bereits Branchenlôsungen bestehen oder am Entstehen sind. Ais Beispiele zu nen ­

nen sind betreffel'ld Netzneutralitat die ,Verhaltensrichtlinien Netznéutralitat" inkl. 

Schlichtungsstelle (www.s-nn.ch), an welcher auch unser Branchenverband SUISSEDIGITAL 

b~t.eiliçt ist, Qder im Bereich des Jugendschutzes die ASl)T-Brancheninitiative zu Jugend ­

medienschutz und Medienkompetenz. 

Wir vertreten die Ansicht, dass die Selbstregulierungsmassnahmen der Telekombranche 

effizienter und zielführender sind, ais gesetzliche Vorschriften. 

~.3 	 Gewahrleistung von lnfrastrukturwettbewerb un~ Breitbandversorgung 

~) 	 Wa~lfreih~it (A~. 35a Abs. 1 und 4. E-FMG): Wir erachten diese Regelung fOr 

r:ichtig und wichtig. Damit ist der lnfrastrukturwettbewerb bis zum Endkunden 

gesetzlich sichergestellt. 

b) 	 Mitbenutzung gebaudeinterner Anlagen (Art. 35b E-FMG): Wir erachten diese 

Regelung für richtig und wichtig vor allem in Bezug auf die Ersc:hliessung weniger 

dicht besiedelter Regionen. Es ist gerade be~üglich Gewahrleistt,mg ~er Breit­

bandversorgt,~ng in weniger dicht besiedelten Gebieten unsinnig, wenn Fernmel­

deinfrastrukturunternehmen in die lnfrastruktur von Hauseigentümern investie­

ren. Der Anreiz des Eigermutzens der Liegenschaftseigentümer hat hiér immer 

funktioniert und führt dazu, dass Fernmeldeinfrastrukturunternehmen vor allem 

in die sog. horizontale Erschliessung investieren. Korisequenterweise musste ei­

gentlich die Finanzierung von passiven lnfrastrukturen in Liegenschaften durch 

Fernmeldedienstanbieter verboten werden. Finanzkraftige Unternehmen kon ­

nen sich oh!le ein solches Verbot Endkunden auf der nachfolgenden Marktstufe 

(Fernmeldedienste) kaufen, was in einem Markt mit unterschiedlich grossen An ­

bietern zu einer Diskriminierung bzw. zu unerwünschten Quersubventionie ­

rüngseffekten führt. 

Mitbenutzung bestehender passiver lnfrastruktur (Art. 36a E-FMG): 

Die Schaffung einer gesetzlichen Môglichkeit, dass ein Fernmeldedienstanbieter 

für die Verlegung seiner Fernmeldeinfrastrukturen gegen die Leistl!ng einer an ­

gemessenen Entschadigung bestehende Anlagen wie Kabelkanalisationen, Ver­

teilkasten, Mobilfunkmasten und andere Antennenanlagen benützen kann, ist 

grunds~tzlich zu begrüssen. Damit werden bestehende Bauten effizienter und 

besser genützt. Diese Bestimmung ist allerdings besser in das bestehende Kon­

zept von Art. 3.5 FMG (Benützung von ôffentlichem Grund) zu integrieren und 

ware konsequenterweise dahingehend zu erganzen, dass das Recht zur Benüt­

zung des ôffentlichen Grundes in dem Umfang beschrankt wird, ais von einem 

Fernmeldedienstanbieter gestützt auf Art. 36a E-FMG bereits vorhandene Infra­, 
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strukturen inkl. rohe Glasfasern zu angemessene~ Bedingungen auch benützt 

werden müssten (und nicht nur dürften) . 

c) 	 Nutzung dès Frèguenzspektrums (Art. 22 E-FMG): Wir begrüssen diesen Para­

digmenwechseln (sog. Light Licensing), gemass welchem die Nutzung des Fre­

quenzspektrums nicht konzessionspflichtig ist und Konzessionsfalle auf Geset­

zessstufe geregelt sind. 

d) 	 Übertragung der Konzession und Netzkooperationen (Art. 24d E-FMG): Wir un -· 

terstütz~n die vorgesehenen Mëglichkeiten, beim Mobilfunk Netzelemente ge­

meinsam betreiben (sog. Networksharing) und Frequenzen gemeinsam nutzen 

(sog. Frequenzpooling) sowie auf Dritte übertragen (sog. Frequenzhandel) zu 

kënnen . Diese Instrumente ermoglichen einen effizienten Umgang mit knappen 

Ressourcen. h; sbesondere das vorgesehene Networksharing ist eine geeignete 

Massnahme zur Fërderung eines kosteneffizienten Ausbaus der Mobilfunkinfra ­

struktur. Sie kann auch dazu beitragen, hohe Markteintrittsschwellen abzubau ­

en. 

3.4 . Internationales Roaming (Art. 12abls E-FMG) 

Grundsatzlich führ~n der existierende Fernmeldedienstwettbewerb sowie zunehmend 

attraktive OTI-Dienste wie WhatsApp oder Skype im Bereich internationales Roaming zu 

attraktiven Endkundenangeboten. Die Wettbewerbs • und Preisdynamik erachten wir hier 

ais zunehmend. Weiter sorgen die bestehenden lnformationspflichten für Transparenz. 

Wir erachten es dementsprechend ais überflüssig, dass dem Bundesrat für den Miss ­

- . brauchsfall die vorgeschlagenen weiteren Eingriffsinstrumente · (Vorschriften zu den Ab­

rechnungsmodalitaten, ·· Local Break-out, Preisobergrenzen basierend auf internationalen 

Vertragen) zur- Verfügung geste lit werden . 

3.5 	 Meldepflicht (inkl. damit verbundene Verpflichtungen), Information über 

Fern'meldedienste und Verzeichnisse 

a) 	 Definition Fernmeldedienstanbieter und Meldepflitht (Art. 4 E-FMG): Grunqsatz­

lich begrüssen wir die Abschaffung der allgemeinen Meldepflicht für Fernmelde ­

dienstanbieterinnen (FDA) und der Verzicht auf eine Ausdehnung der FDA­

Definition auf OTI-Anbieter. 

Allërdings blèibt unklar, welche Folgen dieser deregulierende Ansatz auf das zu­

künftige Wettbewerbsverhaltnis von ,klassischen" ~DA (d.h . insbesondere sol­

chen, die weiterhin Adressierungselemente verwenden, die auf nationaler Ebe­

ne verwaltet werden) und reinen OTI-Dienstanbieterinnen _habe.n wird. lnsbe ­

sondere bleibt unklar, wie künftig potenziellen Wettbewerbsverzerrungen zwi ­

schen dÈm verschiedenen Anbieterinnen vermied~n · werden soli. Die Abschaf­



fung der Meldepflicht bringt den aktuellen ·schweizer Fernmeldedienstanbietern 

keine Erleichterungen; damit ist einzig geklart, dass OTT-Dienstanbiéterinnen 

zahlreiche Verpflichtungen, die weiterhin und in zunehmendem Mass an der Re­

gistrierung anknüpfen, nicht beachten müssen. Das ist im Ergebnis unbefriedi­

gend, und verlangt gerade jenen Stakeholdern ein Sond~ropfer ab, welche in 

den unabdingbar notwendigen ,physischen" Teil der Breitbandversorgung der 

Schweiz selt Jahren investieren. 

Ausdehnung der Auskunftspflicht zu statistischen Zwecken (Art. 59 Abs. 2 E­

F-MG): Die dem P:MG unterstellten FDA, d.h. solche, die weiterhin der Melde­

pflicht gemass Art. 4 E-FMG unterstehen, müssen zukünftig dem BAKOM regel ­

massig die zur Peststellung einer amtlichen Fernmeldestatistik erforderlichen 

Angaben liefern. Wenn die allgemeine Meldepflicht abgeschafft wird, dann ist 

die Auskunftspflicht ~benfa ll s abzuschaffen oder dann auf alle Fernmeldediens­

tanbieter zu erstrecken; damit ist eine Gleichbehandlung aller Akteu_re gewahr­

leistet und die Fernmeldestatistik {wenn es denn eine solche weiter braucht) nur 

dann reprasentativ. 

Abgabe zur Finanzierung der Gru~dversorgung (Art. _3~ _E-FMG): Die vorgeschla­

gene Regelung, wonach sich neu nur noch die registrierten FDA am Fonds zur Fi-· 

nanzierung der ungedeckten Kosten der Grundversorgung zu beteiligen hatten 

und nicht wie bisher samtliche FDA {d. h. alle FDA, die dem FMG unterstehen, 

sich aber nicht alle registrieren müssen), ist mit Blick auf den verfassungsrecht­

lich geschützten Grundsatz der Gleichbehandlung inakzeptabel. Die Registrie­

rurig beim BAKÔM bzw. die Nutzung von Adressierungselementen oder konzes­

sionierter Frequen~en ist kein geeignetes Kriterium für eine Pfl_icht zur Mitfinan­

zierung der Grundversorgung, umso mehr für die Nutzung von Adressierungs­

elementen und Frequenzen ja bereits erhebliche Abgaben geleistet werden 

müssen. Weshalb FDA, welche ihre Dienste ohne Beanspruchung dieser offentli­

chen Güter anbieten, in den Genuss eines mehrfachen Vort~ils {keine Registrie­

rung, keine Abgaben und keine Mitfinanzierung der Grundversorgung) kommen 

sallen, ist nicht ~inzusehen und stellt ein Beispiel für die Gefahr einer schlei­

chenden Benachteiligung der herkëmmlichen FDA, wekhe zudem regelmassig 

hohe lnfrastrukturkosten zu tragen haben, gegenüber deri OTT-Anbieterinnen 

dar. 

Aufhe~ung ~on Ar:t. _6 FMG (Anforderungen an FDA): Die Aufhebung von Art. 6 

FMG wird begrüsst. lnsbesondere wird die im erlaute.rnden Bericht {S. 47) ge­

auss~rte Ansicht geteilt, dass im Kontext von Art. 6 lit. c und d FMG betreffend 

Einhaltung der Arbeitsbedingungen und lehrstellen Art. 7 UWG ausreichend ist. 

Zudem zeigt sich gerade in der Telekommunikationsindustrie {ais Innovations­

branche) ein "War for Talents", mithin die Gewahrleistung von Arbeltsbedingun­
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gen marktgetrieben ist. Weiter gibt es dazu etablierte ~ozialpa'rtnerschaften, 

folglich eine sek~orspezifische Arbeitsschutzregulierung obsolet ist. 

_.. 
b) 	 Information über Pernmeldedienste (Art. 12a E-FMG) 1 Netzneutralitat: Mit den 

vorgeschlagenen Anpê!SSungen soli die Transparenz für Endkur'den bezüglich der 

Preise und der Qualit~t der Dienste verbessert werden. Dabei soli namentlich 

auch dem im Rahmen der Netzneutralitat diskutierten Bedürfnis entsprochen 

werden, dass Kunden über technisch oder wirtschaftlich motivierte Unterschie­

de bei der Übertragung informiert werden. 

Wir setzen uns bereits h~ute für transparente An~ebote sowie fairen Wettbe ­

werb ~in, und b~teiligen uns aktiv an der Selbstregulierung der Branche, insbe ­

sondere in Bezug auf die Thematik Netzneutralitat. Wir lehnen weitergehende 

lnformationsverpflichtungen u·nd daher die in Art. 12a IHMG vorgesehenen Er­

weiterungen, wie auch die Publikation eines Qualitatsberichts gemass Art. 12 

Abs. 3 E~PMG ab. Diese sind Beispiele klassischer Überi'egulieruilg. 

Zur Netzneutralitat' ist festzuhalten, dass die pynamik am Mëllrkt sehr hqch i~t 

und deshal~ bei Reçulien,mgseinçriffen hë;>chste Vorsicht geboten ist, dadas Risi­

ka von Fehleingriffen mit entwicklungs- und innovationshemmenden Auswir­

kungen gross ist. Auch wenn diskriminierendes Verhalten beim Zugang zu ll')ter­

netdiensten grundsatzlich denkbar ist, rechtfertigt diese Mëglichkeit allèin kèi­

nen praventiven Regulierungseingriff. Heute gibt es keinerlei Hiil~eise auf eine 

diskr'iminiereode Datenbehandlung in der Schweiz, welche den Dienstewettbe­

werb durch das gezielte Manipulieren von Datenstrëmen gefahrden würde. Ent­

sprechend drangt sich auch keine neue Regelung zur Netzneutralitat auf, die 

über die aktuelle lnformationspflicht gemass Art. 12a FMG hinausgehen würde. 

Dies gilt umso mehr, ais die Branche unter der Führung der grëssten lnt.ernet­

Access-Dienstleister Verhaltensriëhtlinien entwickelt und eine Schlichtûngsstelle 

ins Leben ~erufen hat weiGhe rasch und effizient handeln kann, wenn Anzeichen 

eines Missbrauchs bestehen. Wir. begrüssen, dass der Bundesrats bis auf die in 

Art . 12 Abs. 2 E-F.MG vorgesehene lnformationspflicht auf weitergehende Regu­

lierungen zum Thema ,Netzneutralitat" verzichtet hat. 

c.;) 	 yerzeichnisse (h.rt. 21 und 21a E-FMG): ln einer digitalisierten und multipolaren 

Kommunikationswelt sind Verzeichnisse und der dafür in Kauf. genommene Auf­

wand· hoch. Das ëffentliche Interesse am Transparenzgedanken ist nicht mehr 

derart hoch, dass die damit den PDA auferlegten Kesten gerechtfertigt werden 

kënnen. Wir erachten eine sp'ezifische Regulierung von· Verzeichnisseo und ins­

besondere Regelungen zur Erhebung und Berèitstellung von Verzeichnisdaten 

nicht für zeitgemass. 
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3.6 Notrufe, Konsumenten- und Jugendschutz 

a) Bünd~ldienste (Art. 12 Abs. 1 E-FMG): Diese Regulierung ist unnôtig. Die Nach­

frage nach Bündeln ist keine Erfindung der FDA, sondern das Resultat von Nach­

frage der Nutzer und Endkunden . 

b) ~ehr~~rt~ienste (A~. _12b E-F~Y~~l : Wir unterstützen das Anliegen, dass die 

Stellung der Endkunden gegenüber Anbieterinnen von Mehrwertdiensten ver­

bessert wird . 

c) Notrufdienst (Art. 20 E-FMG): Wir unterstützen = auch im Interesse der End ­

kunden - die Anpassungen bei den Notrufdiensten und da bei insbesondere den 

Vorschlag, die .Kompetenz an den Bundesrat zu delegieren, die entsprechen 

Pflichten auch auf Dienste ausserhalb der Grundversorgung auszudehnen . Soli ­

te der Bundesrat jedoch gestutzt auf die vorgeschlagene Bestimmung in Art . 20 

Abs. 2 E-FMG eine Regelung zur Ortungsfunktion auch ohne explizite Zustim­

mung der Benutzerin erlassen, waren greifende Massnahmen unumganglich, um 

sicherzustellen, dass diese Punktion wirklich nur in konkreten Notsituationen zur 
Anwendung gelangen kimn. Die Regelung ist ~risant l!nd in dieser Absolutheit 

bedrohlich für die Privatsphare; sie wird von uns deshalb abgelehnt. 

d) · Unerwünschte Werbeanrufe (Art. 45a E-FMG i.V.m Art. 3 Abs. 1 lit. u und v 

UWG): Heute sind genere!! nur Verpflichtungen reguliert, die sich auf die Ver ­

hinderung von ,Massenwerbung" beziehen. Art. 45a E-FMG bezieht sich neu auf 

die Vêrhinderung ,unlauterer Werbung", was mit ~lick auf die neuen UWG­

Tatbestande in Art. 3 A~s . l lit. v und u zu einer ,Einzelfaii"-Verpflichtung führt . 

Die bisherige Pflicht der FDA zur Bekampfung unlauterer Mass~nwerbung wird 

d~mit genere!! auf unlautere Werbung ausgedehnt und damit auch auf Werbe­

anrufe an Kunden, welche dies nicht wünschen (Sterneintrag), und auf Anrufe 

ohne Anzéige einer zu Recht genutzten und im Telefonbuch eingetragenen 

Nummer (Spoofing) . Auch w~nn das Anliegen berechtigt ist, li:ndkunden vor sol­

chen Aktionen zu schützen; es ist unvorstellbar, wie eine solche Verpflichtung 

von einem FDA umgesetzt werden sollte. Dass in diesem Bereich dem FDA eine 

Verhinderungsverpflichtung auferlegt witd, passt in die generelle gesetzgeberi­

sche Tendenz, dem FDA ais technischem Gatekeeper immer mehr staatliche 

Funktionen bei der Rechtsdurchsetzung aufzubürden. Wie lehnen deshalb die 

Erweiterung von Art. 4Sa FMG ab. 

e) Kinder- und Jugendschutz (Art. 46a Abs. 1 E-FMG): Die Anliegen sind verstand­

lich und werden von uns mitgetragen. Dennoch besteht kein Regulierungsbe­

darf. Es gibt mit der ,Brancheninitiative für verbesserten Jugendmedienschutz" 
1 

der ASUT berei.ts eine Selbstregulierung, über welche sich die gr.ossen FDA ver­

pflichtet haben, beim Vertragsabschlussgesprach auf die Môglichkeiteri des Ju­
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gendschutzes hinzu~eisen . Die Kompetenz zu Handen des Bundesrates ist zu 

gross . Und der Aufhanger für die erste geplante Massnahme auf Verordnungs­

stufe ist erneut der Internet Access-Provider (Mobil- und Festnetz). Alle anderen 

Provider, insbesondere alle Content-Provider, die das zu regulierende Problem 

letztlich zu verantworten haben, kommen ohne Regulierung davon. Es ist ill_uso­

risch, beim Jugendschutz allein mit einer geset~lichen Regulierung eines bereits 

bestehenden Branchen-Code bessere Resultate erzielen zu wollen. 

f) 	 Unterdrückung kinderpornografischer lnhalte (Art. 46a Abs. 2 E-FMG): Die Lega ­

lisierung der gelebten KOBIK-Praxis wird begrüsst . Es wird damit in einem Be­

reich eine gesettliche Grundlage geschaffen , in welchem ein Eingriff des Internet 

Access-Providers aus ôffentlichem Interesse absolut gerechtfertigt ist und die 

dam.it verbundenen Beitrage der FDA auch dem verfassungsmassigen Verhalt­

nismassigkeitsgrundsatz standhalten . 

g) 	 Art. 1 Abs. 2 lit. d und e (Verankerung des Schutzes von unlauterer Werbung und 

des Jugendschutzes im Zweckartikell: Wir erachten die Aufführung zweier expli­

ziter Schutzziele des FMG im Zweckartikel für übertrieben und - letztlich - in 

dieser Auswahl auch für willkürlich . Der Beginn einer gesetzlichen Auflistung von 

Schutzzielen führt dazu, dass sich Erwartungshaltungen bei weiteren lnteressen­

gruppen bilden werden, die ihre lnteressen hier auch namentlich berücksichtigt 

sehen wollen. 

3.7 	 Verwaltungs- und Adressierungselemente (Art. 28 ff. E-FMG) 1 lnternet­

Gouvernanz (Art. 64 E-FMG) 

a) 	 Verwaltungs- und Adressierungselemente (~rt. 28 ff- E-FMG): Gemass Revisi ­

onsvorlage soli der Sund umfassende Kompetenzen bei der Vergabe und Ver­

waltung von Domain-Namen erhaltef!. Wir lehnen diese neuen Regelun~skom­

petenzen des Bundes ab, weil die Vergabe und die Verwaltung von Domains 

heute gut funktioniert. lm Übrigen verweisen wir in diesem Zusammenha'ng auf 

diè Vernehmla·ssung der "Registrar Alliance" . 

b) 	 lnternet-Gouvernanz (Art. 64 Abs. 3 ff. E-FMG): Eine Beteiligung der Schweiz und 

des BAKOM bei den in Frage stèhenden Gremien (inkl. Finanzierungsbeitrage} 

sin'd wichtig. Aus Transparenz- und GrGnden des Rechtsstaats ist sowohl ein ope­

ratives wie auch finanzielles Engagement der BehQ.rden gese_tzlich zu regulie~en . 

Das hilft der Wirtschaft am Ende auch, diesen daraus resultierenden staatliche_n 

Think Tank selbstbewusster zu nutzen und Einfluss auf die Tagesordnungen und 

Diskussionspunkte zu nehmen. Wir_ unterstü~zen die~e Re_gulierungsvorschlage . 
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3.8 Sicherheitsaspekte 

a) 	 Kommuni~_ati()~_i!l _a_us~erord~ntlic:h~~ -~a-~~n (Art. 47_ ~-f~G): ' Wir sincj uns l!nse­

rer Verantwortung ais Betreiberin von Fernmeldedie,nstinfrastrukturen in Kri­

senzeiten bewusst. Der vorgeschlagene Art. 47 E-FMG geht allerdings in vielen 

Bereichen zu weit bzw. sind die damit regulierten Verpflichtungen zu unbe­

stimmt. Der Entwurf blendet die Grundlage a us, dass Aufgabe des Staates ist, die 

Erbringung von Fernmeldediensten in ausse~brdentlichen Lagen für staatliche 

Org;;tnisationen sicher~ustelh:~n. Dazu reicht Art 47 Abs. 1 E-FMG aus. Dë!S~ aber 

gemass Abs. 2 eine FDA verpflichtet werden kann, Raumlichkeiten und Anlagen 

zur Verfügung zu stellen und Übungen zu dulden, ist- jedenfalls ausserhalb der 

in Abs. 1 geregelten ,ausserordentlichen Lagen"- abzulehnen . 

b) 	 Sicherheit (Art. 48a E-FMG): Wir vertreten dié Ansicht, dass mit Ar't. 4'7 Abs. 1 E­

FMG ausserordentliche Kommunikationslagen genügend adressiert sind. The­

men wie dh~ Verfügbarkeit von Netzinfrastrukturen und Verbindungsmëglichkei ­

ten sind allenfalls Vertragsbestandteil zwischen FDA und Endkunde. Es ist nicht 

~rsichtlich, weshalb der Saat hier eingreifen und diesbezüglich Vorschriften ma ­

chen soli. Wenn an diesem staatlichen Eingriffsrecht und dem diesem immanen ­

ten, standige~ ëffentlichen Interesse festgehalten werden sollte, dann waren die 

FDA für diese Sonâerbelastungen vollumfanglich zu entschadigen. 

~.9 	 Kompetenzfragen 

a) 	 ~~nktionsmëglichkeitgemass Art. 55 E-EieG: Wir betrachten die ·Sanktionsmëg- . 

lichkeit letztlich ais Vorteil für Stakeholder, die sich wie wir im Schweizer Fern­

meldemarkt engagieren und darauf angewiesen sind, dass dieser stërungsfrei 

,funktioniert. lnsofern ist es kon.sequent, wenn Zuwiderhandlungen bei den in 

Art . 55 Abs. 4 E-EieG vorges_chlagenen Falien sanktioniert werden kërinen. 

b) 	 Kompetenzabgrenzung BAKOM 1EICom (Art. 57 Abs. 1 und 4 E-EieG): Die in Art. 

57 Abs. 4 E-EieG vorgesehene Zustandigkeit des BAKOM in Falien der. Stërung 

des Fernmeldeverkehrs durch elektromagrietische Stër'ungen macht insofern 

Sinn, ais die en~sprechenden internation_alen Schutznormengef~ge hier (eher) 

bekannt sind ais bei der EICom. 
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Wir danken für lhre Aufmerksamkeit und die Beachtung unserer gestellten Antrage . 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Rii-seez-Net • 
~aprov~zitâts- und Was~~•;tad~ 

Ha~POhnert Matthias lehmann 
Direktor EWB Bereichsleiter Kommunikation Rii-Seez-Net 
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